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Öffentliche Bekanntmachung über die Einrichtung repräsentativer Wahlbezirke in 
Offenburg anlässlich der Wahl zum 21. Deutschen Bundestag am 23. Februar 2025 
 

Welcher Wahlbezirk wird ein repräsentativer Wahlbezirk? 
 
Der Urnenwahlbezirk 15 (KiTa Schneckenhaus, Friedrichstraße 63), Urnenwahlbezirk 18 (Konrad-Adenauer-
Schule, Platanenallee 9), Urnenwahlbezirk 23 (Eichendorff-Schule 2, Drosselweg 2) und der Urnenwahlbezirk 34 
(Freihofhalle Waltersweier, Lindenstraße 16) sowie der Briefwahlbezirk 900-18 (OE Immo) wurden als 
repräsentative Wahlbezirke durch das Statistische Landesamt bestimmt. 
 
Was ist der Zweck der Wahlstatistik? 
 
Die repräsentative Wahlstatistik dient dem Informationsbedarf in vielen Bereichen unserer Gesellschaft. Sie gibt, 
über das amtliche Wahlergebnis hinaus, Auskunft, in welchem Umfang sich Wählerinnen und Wähler an der Wahl 
nach Geschlecht und Geburtsjahresgruppen beteiligt und wie sie abgestimmt haben. Zudem stellt sie dar, auf 
welche Weise Stimmen ungültig abgegeben wurden. 
Die repräsentative Wahlstatistik ist eine Stichprobenerhebung und wird bei Bundestags- und Europawahlen sowie 
bei einigen Landtagswahlen durchgeführt. 
 
Wie wird die Stichprobe für die repräsentative Wahlstatistik ausgewählt? 
 
Bei der Bundestagswahl 2025 sind deutschlandweit etwa 92.000 Wahlbezirke eingerichtet. 
Aus diesen Wahlbezirken werden für die repräsentative Wahlstatistik nach mathematisch-technischen Methoden 
knapp 2.700 Stichprobenwahlbezirke, darunter rund 900 Briefwahlbezirke, zufällig ausgewählt. Dies entspricht 
einem Anteil von fast 3 % aller Wahlbezirke. Alle Wahlberechtigten in diesen Wahlbezirken nehmen an der 
repräsentativen Wahlstatistik teil. 
Damit ist gewährleistet, dass die ausgewählten Wahlbezirke für die Gesamtheit des Wahlgebietes und für die 
einzelnen Bundesländer repräsentativ sind. Bei der letzten Bundestagswahl 2021 umfasste die Stichprobe rund 1,9 
der 61,2 Millionen Wahlberechtigten. 
Die Auswahl der Stichprobenwahlbezirke erfolgte durch die Bundeswahlleiterin im Einvernehmen mit den 
Landeswahlleitungen und den Statistischen Landesämtern. 
 
Was und wie wird erhoben? 
 
In repräsentativen Wahlbezirken werden die Merkmale Geschlecht und Geburtsjahresgruppe erhoben. Weitere 
personenbezogene Daten werden nicht verwendet.  
Zur Gewinnung der Daten werden die Wählerverzeichnisse und die abgegebenen amtlichen Stimmzettel 
ausgewertet. Damit sind die Ergebnisse der repräsentativen Wahlstatistik genauer als z. B. die 
Wählernachbefragungen der Wahlforschungsinstitute. 
Die Untersuchung der Stimmabgabe erfolgt mittels der amtlichen Stimmzettel, die im oberen Bereich zusätzlich mit 
einem Unterscheidungsaufdruck nach Geschlecht und Geburtsjahresgruppe versehen sind, so könne über die 
Stimmabgabe der einzelnen Bevölkerungsgruppen ermittelt werden. Je Geschlecht bestehen sechs 
Geburtsjahresgruppen. Zur Vereinfachung wird neben der Angabe des Geschlechts und der Geburtsjahresgruppe 
ein Grußbuchstabe je Gruppe verwendet. Je Geschlecht bestehen zehn Geburtsjahresgruppen, die 
wie folgt verteilt sind: 

 
 

Unterscheidungsaufdruck auf dem Stimmzettel Altersgruppe 

A.  
männlich, divers oder 

ohne Angabe im 
Geburtenregister, geboren 

2001 bis 2007 unter 25 Jahren 

B. 1991 bis 2000 25 – 34 Jahre 

C. 1981 bis 1990 35 – 44 Jahre 

D. 1966 bis 1980 45 – 59 Jahre 

E. 1956 bis 1965 60 – 69 Jahre 

F. 1955 und früher 70 Jahre und älter 

 

G.  
weiblich geboren 

2001 bis 2007 unter 25 Jahren 

H. 1991 bis 2000 25 – 34 Jahre 

I. 1981 bis 1990 35 – 44 Jahre 

K. 1966 bis 1980 45 – 59 Jahre 

L. 1956 bis 1965 60 – 69 Jahre 

M. 1955und früher 70 Jahre und älter 
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Gewährleistung des Wahlgeheimnisses und des Datenschutzes 
 
Die wahlstatistischen Erhebungen finden ihre Grenzen im Wahlgeheimnis. Durch verschiedene Vorkehrungen bei 
der repräsentativen Wahlstatistik ist eine Verletzung des Wahlgeheimnisses ausgeschlossen.  
So enthält der für diese spezielle Auswertung verwendete Stimmzettel lediglich den Unterscheidungsaufdruck nach 
Geschlecht und sechs Altersgruppen, wie jeder Stimmzettel also keine personenbezogenen Daten wie Name, 
Anschrift oder Geburtsdatum, denn das würde ja im Widerspruch zum Wahlgeheimnis stehen. Außerdem dürfen 
ausschließlich Urnenwahlbezirke mit mindestens 400 Wahlberechtigten bzw. Briefwahlbezirke mit mindestens 400 
Wählerinnen und Wähler berücksichtigt werden. Durch diese Maßnahmen ist sichergestellt, dass die zu 
untersuchenden Bevölkerungsgruppen so groß sind, dass keine Rückschlüsse auf einzelne Wahlberechtigte und 
Wählerinnen und Wähler möglich sind.  
 
Wer wertet die Ergebnisse aus? 
 
Die Daten für die repräsentative Wahlstatistik werden von den Gemeinden und Statistischen Landesämtern und 
vom Statistischen Bundesamt ausgezählt. Die aus den Ländern gewonnenen Daten werden vom statistischen 
Bundesamt hochgerecht und als Bundes- und Länderergebnisse veröffentlicht. Gemeinden mit einer eigenen 
Statistikstelle dürfen die Ergebnisse auch auf Gemeindeebene auswerten und veröffentlichen.  
 
___________________________________________________________________________________________ 

 
 

Gesetzliche Grundlagen 
 

Die „Repräsentative Wahlstatistik“ ist nach dem Gesetz über die allgemeine und die repräsentative Wahlstatistik bei 
der Wahl zum Deutschen Bundestag und bei der Wahl der Abgeordneten des Europäischen Parlaments aus der 
Bundesrepublik Deutschland (Wahlstatistikgesetz – WStatG) zulässig. 
 

Auszug: 
 

§ 1 Durchführung der allgemeinen Wahlstatistik 
 

Das Ergebnis der Wahl zum Deutschen Bundestag und der Wahl der Abgeordneten des Europäischen Parlaments 
aus der Bundesrepublik Deutschland ist unter Wahrung des Wahlgeheimnisses statistisch auszuwerten; die 
Auswertung ist zu veröffentlichen. 

§ 2 Art der Statistik 
 

(1) Aus dem Ergebnis der Wahlen gemäß § 1 sind unter Wahrung des Wahlgeheimnisses in ausgewählten Wahl-
bezirken repräsentative Wahlstatistiken über 
a) die Wahlberechtigten, Wahlscheinvermerke und die Beteiligung an der Wahl nach Geschlecht und 

Geburtsjahresgruppen, 
b) die Wähler und ihre Stimmabgabe für die einzelnen Wahlvorschläge nach Geschlecht und 

Geburtsjahresgruppen sowie die Gründe für die Ungültigkeit von Stimmen als Bundesstatistik zu erstellen. 
 
2) In die Statistik nach Absatz 1 Buchstabe b sind ausgewählte Briefwahlbezirke einzubeziehen. Ein Briefwahlbezirk 
wird bestimmt durch die dem Briefwahlvorstand zugewiesene Zuständigkeit nach Wahlbezirken, die auf der 
Grundlage von § 2 Abs. 3 des Bundeswahlgesetzes oder von § 3 Abs. 2 des Europawahlgesetzes gebildet worden 
sind. 

§ 3 Stichprobenauswahl 
 

Die Auswahl der Stichprobenwahlbezirke und der Stichprobenbriefwahlbezirke trifft der Bundeswahlleiter im 
Einvernehmen mit den Landeswahlleitern und den statistischen Ämtern der Länder. Es dürfen nicht mehr als jeweils 
fünf vom Hundert der Wahlbezirke und der Briefwahlbezirke des Bundesgebietes und nicht mehr als jeweils zehn 
vom Hundert der Wahlbezirke und der Briefwahlbezirke eines Landes an den Statistiken nach § 2 teilnehmen. Ein 
für die Statistiken nach § 2 Abs. 1 ausgewählter Wahlbezirk muss mindestens 400 Wahlberechtigte, ein für die 
Statistik nach § 2 Abs. 1 Buchstabe b ausgewählter Briefwahlbezirk mindestens 400 Wähler umfassen. Für die 
Auswahl der Stichprobenbriefwahlbezirke ist auf die Zahl der Wähler abzustellen, die bei der vorangegangenen 
Bundestags- oder Europawahl ihre Stimme durch Briefwahl abgegeben haben. Die Wahlberechtigten sind in 
geeigneter Weise darauf hinzuweisen, dass der Wahlbezirk oder der Briefwahlbezirk in eine repräsentative 
Wahlstatistik einbezogen wird. 
 

§ 4 Erhebungs- und Hilfsmerkmale sowie Bildung der Geburtsjahresgruppen 
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Erhebungsmerkmale für die Statistik nach § 2 Abs. 1 Buchstabe a sind Wahlberechtigte, Wahlscheinvermerk, 
Beteiligung an der Wahl, Geburtsjahresgruppe und Geschlecht. Hierfür dürfen höchstens zehn Geburtsjahres-
gruppen gebildet werden, in denen jeweils mindestens drei Geburtsjahrgänge zusammengefasst sind. 
Erhebungsmerkmale für die Statistik nach § 2 Abs. 1 Buchstabe b sind abgegebene Stimme, ungültige Stimme, 
Ungültigkeitsgrund, Geburtsjahresgruppe und Geschlecht. Hierfür dürfen höchstens sechs Geburtsjahresgruppen 
gebildet werden, in denen jeweils mindestens sieben Geburtsjahrgänge zusammengefasst sind. Hilfsmerkmale für 
beide Statistiken sind Wahlbezirk oder Briefwahlbezirk und statistische Gemeindekennziffer, bei der Wahl zum 
Deutschen Bundestag auch Wahlkreis. 
 

§ 5 Durchführende Stellen 
 

(1) Die Statistik nach § 2 Abs. 1 Buchstabe a wird von den Gemeinden, in denen ausgewählte Wahlbezirke liegen, 
unter Auszählung der Wählerverzeichnisse durchgeführt. Die Gemeinden teilen die Ergebnisse getrennt nach 
Wahlbezirken dem zuständigen statistischen Amt des Landes mit. 
 
(2) Die Statistik nach § 2 Abs. 1 Buchstabe b wird unter Verwendung von amtlichen Stimmzetteln, welche zudem 
Unterscheidungsmerkmale nach Geschlecht und Geburtsjahresgruppen enthalten, oder unter Verwendung hierfür 
zugelassener Wahlgeräte durchgeführt. Die Gemeindebehörden und andere Stellen, die Briefwahlvorstände 
berufen haben, leiten die ihnen von den Wahlvorstehern übergebenen verpackten und versiegelten Stimmzettel 
ungeöffnet und getrennt nach Wahlbezirken und Briefwahlbezirken zur Auswertung an das zuständige statistische 
Amt des Landes weiter; die Gemeindebehörden leiten Ergebnisaufzeichnungen von Wahlgeräten der für die 
Statistik ausgewählten Wahlbezirke entsprechend weiter. Gemeinden mit einer Statistikstelle, welche die 
Voraussetzungen des § 16 Abs. 5 Satz 2 des Bundesstatistikgesetzes vom 22. Januar 1987 (BGBl. I S. 462, 565), 
zuletzt geändert durch Artikel 3 Abs. 18 des Gesetzes vom 21. Dezember 2000 (BGBl. I S. 1857), erfüllt, können 
die Auswertung der Stimmzettel mit Zustimmung des Landeswahlleiters selbst in der Statistikstelle vornehmen; sie 
teilen die Ergebnisse getrennt nach Wahlbezirken und nach Briefwahlbezirken dem zuständigen statistischen Amt 
des Landes mit. Wählerverzeichnisse und gekennzeichnete Stimmzettel oder Ergebnisaufzeichnungen von 
Wahlgeräten dürfen nicht zusammengeführt werden. 
 

§ 8 Veröffentlichung der Ergebnisse 
 

Die Ergebnisse der Statistiken nach § 2 dürfen nur für die Bundes- und Landesebene und die der wahlstatistischen 
Auszählungen nach § 6 nur für die Ebene der Gemeinde veröffentlicht werden.  
Ergebnisse für einzelne Wahlbezirke und einzelne Briefwahlbezirke dürfen nicht bekannt gegeben werden. Die 
Veröffentlichung von Ergebnissen oberhalb der Gemeindeebene ist dem Statistischen Bundesamt und den 
statistischen Ämtern der Länder vorbehalten. 
 

Wo werden die Ergebnisse veröffentlicht? 
 

Die Ergebnisse der repräsentativen Wahlstatistik zur Bundestagswahl 2025 werden voraussichtlich vier Monate 
nach der Wahl vorliegen und stehen im Internetangebot der Bundeswahlleiterin unter www.bundeswahlleiterin.de im 
Bereich Europawahl unter Ergebnisse „Repräsentative Wahlstatistik“ zum Download bereit. 
 
 
Offenburg, 28. Januar 2025 
 
 
 
 
 
 
 
Marco Steffens 
Oberbürgermeister 
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